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Interessenausgleich und Sozialplan

Einleitung

Verhandlungen über einen Interessenausgleich und Sozialplan stellen den Betriebsrat stets vor große
Herausforderungen. Zum einen geht es in dieser Situation um erhebliche betriebliche Veränderungen, die für
die Arbeitnehmer unter Umständen sogar zum Verlust ihres Arbeitsplatzes führen können. Zum anderen liegt
dies aber auch daran, dass die Betriebsräte – anders als im Bereich der personellen Angelegenheiten – in der
Regel bei der Ausübung der Mitbestimmung in wirtschaftlichen Angelegenheiten nicht auf durch jahrelange
Übung erworbenes Wissen zurückgreifen können. Außerdem sind die rechtlichen Grundlagen für den
juristischen Laien nur schwer verständlich.

Nimmt der Betriebsrat die Herausforderung an, stellen sich ihm zahlreiche Fragen. Aber auch bei den
Arbeitnehmern, die von dem Interessenausgleich und Sozialplan betroffen sind, werden viele Fragen auf-
tauchen. Diese betreffen die rechtlichen Voraussetzungen, die rechtlichen Folgen, aber auch Fragen der
Verhandlungstaktik.

Mit dieser Arbeitshilfe sollen Antworten geliefert und die rechtlichen Grundlagen leicht verständlich
vermitteln werden. Dabei werden die Antworten durch Formulierungsbeispiele und Praxistipps ergänzt,
damit Betriebsräte ihre durch diese Arbeitshilfe erlangten Kenntnisse auch praktisch umsetzen können.

Die Autoren

Dr. Lars Weinbrenner
Rechtsanwalt / Fachanwalt für Arbeitsrecht
Vertretung und Beratung von Betriebsräten, Gewerkschaften und Arbeitnehmern im
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Betriebsverfassungsrecht
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II. Interessenausgleich – Allgemeines

Dem Interessenausgleich kommt im Zusammenhang mit geplanten Umstrukturierungsmaßnamen des
Arbeitgebers erhebliche praktische Bedeutung zu. Der nachfolgende Abschnitt befasst sich zunächst mit der
Rechtsnatur des Interessenausgleichs sowie dessen Zweck. Schließlich geht es um die Abgrenzung des
Interessenausgleichs zu anderen Rechtsinstituten.

10. Was ist ein Interessenaus-
gleich?

Der Interessenausgleich ist eine schriftliche Ver-
einbarung zwischen dem Betriebsrat und dem Ar-
beitgeber zur Durchführung einer vom Arbeitgeber
geplanten Betriebsänderung. In dieser werden ins-
bes. zu folgenden Fragen Regelungen getroffen (Fit-
ting BetrVG § 111 Rn. 5):
– Wird die vom Arbeitgeber geplante Betriebs-

änderung überhaupt durchgeführt („Ob“)?
– Wann und wie wird die vom Arbeitgeber geplan-

te Betriebsänderung durchgeführt und welche
Einzelmaßnahmen werden dazu vorgenommen
(„Wie“) (BAG 14.11.2006 – 1 AZR 40/06; LAG
MV 14.4.2015 – 2 Sa 231/14)? y

11. Was ist ein „qualifizierter“ Inte-
ressenausgleich?

Von einem „qualifizierten“ Interessenausgleich
wird dann gesprochen, wenn ein Interessenausgleich
nicht allein die Durchführung der Betriebsänderung
regelt, sondern zudem auch Ansprüche für die be-
troffenen Arbeitnehmer vorsieht. Es handelt sich
in diesem Fall um eine gemischte Vereinbarung
aus Interessenausgleich und (freiwilliger) Betriebs-
vereinbarung. Dadurch wird dem Arbeitnehmer –
anders als bei einem „normalen“ Interessenausgleich
– ein einklagbarer Anspruch im Interessenaus-
gleich verschafft (BGH 15.11.2000 – XII ZR
197/98; HessLAG 10.3.2008 – 17 Sa 1524/07; Fit-
ting BetrVG §§ 112, 112 a Rn. 47) (→ Frage 100:
Was kann ein Arbeitnehmer machen, wenn der Ar-
beitgeber einen abgeschlossenen Interessenaus-
gleich nicht einhält?). y

12. Welchen Zweck haben Verhand-
lungen über einen Interessenaus-
gleich?

Der Interessenausgleich dient, wie der Wortlaut
zeigt, einem Ausgleich verschiedener Interessen.
Auf der einen Seite geht es um die Interessen des
Arbeitgebers, eine von ihm für sinnvoll erachtete
Maßnahme vorzunehmen. Auf der anderen Seite
geht es um die Interessen der betroffenen Arbeit-
nehmer. Der Betriebsrat soll in den Verhandlungen
die Interessen der Arbeitnehmer vertreten. Dabei soll
er mit seinem Wissen von den betrieblichen Abläu-
fen und der Nähe zur Belegschaft gemeinsam mit
dem Arbeitgeber nach betriebswirtschaftlich sinn-
vollen und sozialverträglichen Lösungen bei der
Umsetzung der Betriebsänderung suchen (BAG
20.4.1996 – 10 AZR 186/93; Fitting BetrVG § 111
Rn. 5 und §§ 112, 112 a Rn. 15). y

13. Was ist der Unterschied zwi-
schen einem Interessenausgleich und
einer Standortsicherungsverein-
barung?

Ein Interessenausgleich enthält Regelungen zur
Durchführung einer Betriebsänderung. Er wird
zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber abgeschlos-
sen und ist gesetzlich geregelt. Dagegen wird eine
Standortsicherungsvereinbarung in der Regel zwi-
schen Tarifvertragsparteien vereinbart. Zum Teil
werden alternativ oder ergänzend auch Standortsi-
cherungsvereinbarungen zwischen den Betriebs-
parteien als Betriebsvereinbarung geschlossen. In
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Standortsicherungsvereinbarungen finden sich häu-
fig Regelungen zu einem Entgeltverzicht oder Ände-
rungen des Arbeitszeitvolumens der Arbeitnehmer
und als Gegenleistung des Arbeitgebers eine Be-
schäftigungsgarantie durch einen Verzicht auf be-
triebsbedingte Kündigungen und Investitionszusa-
gen (BAG 16.5.2012 – 4 AZR 366/10; BAG
17.11.2005 – 6 AZR 107/05). Es gibt allerdings
keine gesetzliche Regelung zu Standortsicherungs-
vereinbarungen und auch keinen festen Katalog von
Regelungsinhalten. Wird eine Standortsicherungs-
vereinbarung zwischen den Betriebsparteien ge-
schlossen, können in ihr auch Regelungen zur
Durchführung einer Betriebsänderung enthalten
sein. In diesem Fall stellt sie gleichzeitig einen Inte-
ressenausgleich für die entsprechende Betriebsände-
rung dar. Im Übrigen können Regelungsinhalte eines
Interessenausgleichs und einer Standortsicherungs-
vereinbarung identisch sein, zB ein Kündigungsver-
zicht des Arbeitgebers. y

14. Was ist der Unterschied zwi-
schen einem Interessenausgleich und
einem Sozialplan?

Ein Interessenausgleich und ein Sozialplan sind
zumindest rechtlich zwei unterschiedliche Verein-
barungen, auch wenn sie in der Praxis häufig in
einem Dokument oder zumindest gleichzeitig von
den Betriebsparteien vereinbart werden. Ein Interes-
senausgleich verfolgt einen anderen Zweck als ein
Sozialplan. Der Interessenausgleich regelt die
Durchführung einer Betriebsänderung. Dabei
soll versucht werden, die Nachteile einer Betriebs-
änderung für die betroffenen Arbeitnehmer zu redu-
zieren (zB Verhinderung eines Arbeitsplatzverlus-
tes). In einem Sozialplan werden hingegen die
Nachteile abgemildert oder ausgeglichen, die Fol-
ge der Betriebsänderung sind (zB Abfindung für
Arbeitsplatzverlust) (BAG 14.11.2006 – 1 AZR
40/06; BGH 15.11.2000 – XII ZR 197/98) (→ Fra-
ge 90: Kann der Interessenausgleich auch mit dem
Sozialplan in einem Dokument vereinbart werden?).

→ Muster 2: Übersicht - Vergleich Interessen-
ausgleich und Sozialplan y

III. Interessenausgleich – Voraussetzungen

In diesem Abschnitt werden die wesentlichen Fragen zu den Voraussetzungen eines Interessenausgleichs
beantwortet. Ebenso erfolgt eine Auseinandersetzung mit dem richtigen Zeitpunkt des Interessenausgleichs.

15. In welcher Situation wird über
einen Interessenausgleich verhandelt
bzw. ein solcher abgeschlossen?

Über einen Interessenausgleich wird in der Regel
nur verhandelt bzw. es wird ein Interessenausgleich
abgeschlossen, wenn eine Betriebsänderung gem.
§ 111 BetrVG vorliegt. Eine Betriebsänderung liegt
dann vor, wenn der Arbeitgeber eine Maßnahme
plant, die wesentliche Nachteile für die Belegschaft
oder erhebliche Teile der Belegschaft zur Folge ha-
ben kann. Beispiele für Betriebsänderungen sind in
§ 111 S. 3 BetrVG genannt. Dazu gehören die Ein-
schränkung und Stilllegung des ganzen Betriebs

oder von wesentlichen Betriebsteilen (Nr. 1), die
Verlegung des ganzen Betriebs oder von wesentli-
chen Betriebsteilen (Nr. 2), der Zusammenschluss
mit anderen Betrieben oder die Spaltung von Betrie-
ben (Nr. 3), die grundlegenden Änderungen der Be-
triebsorganisation, des Betriebszwecks oder der Be-
triebsanlagen (Nr. 4) und schließlich die Einführung
grundlegend neuer Arbeitsmethoden und Fer-
tigungsverfahren (Nr. 5). Bei diesen Beispielen wird
unterstellt, dass sie wesentliche Nachteile zur Folge
haben (Fitting BetrVG § 111 Rn. 42). Die Frage,
wann ein Betriebsteil wesentlich im Sinne des § 111
BetrVG ist, beantwortet das BAG unter Heranzie-
hung der Schwellenwerte des § 17 KSchG. Bei
Großbetrieben mit mehr als 600 Arbeitnehmern liegt
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nach Auffassung des BAG erst dann eine interessen-
ausgleichspflichtige Betriebsänderung vor, wenn
mindestens 5% der Belegschaft von der Maßnahme
betroffen sind (BAG 28.3.2006 – 1 ABR 5/05). y

16. Kann ein Interessenausgleich
auch verhandelt bzw. abgeschlossen
werden, wenn keine Betriebsänderung
vorliegt?

Ja, ein Interessenausgleich kann auch geschlos-
sen werden, wenn keine Betriebsänderung gem.
§ 111 BetrVG vorliegt. Dann spricht man von einem
freiwilligen Interessenausgleich. Dies kann zB
dann erfolgen, wenn der Arbeitgeber nicht sicher ist,
ob eine Betriebsänderung gem. § 111 BetrVG vor-
liegt und er mögliche Nachteilsausgleichsansprü-
che ausschließen will (→ Frage 17: Kann ein Inte-
ressenausgleich auch vorsorglich abgeschlossen
werden?; → Frage 65: Gilt § 1 Abs. 5 KSchG auch
bei einem freiwilligen Interessenausgleich, wenn al-
so gar keine Betriebsänderung gem. § 111 BetrVG
vorliegt?; → Frage 204: Was ist ein Nachteilsaus-
gleich? ff.). y

17. Kann ein Interessenausgleich
auch vorsorglich abgeschlossen wer-
den?

Ein Interessenausgleich bezieht sich immer auf
eine konkrete Betriebsänderung. Dies schließt
vorweggenommene Regelungen für künftige, in ih-
ren Einzelheiten noch nicht absehbare Maßnahmen
aus. Ein vorsorglicher Abschluss bzw. ein Interes-
senausgleich „auf Vorrat“ ist daher nicht möglich. In
diesem Fall könnte der Betriebsrat nämlich keinen
Einfluss mehr auf die Gestaltung der konkreten Be-
triebsänderung nehmen. Es läge in Wirklichkeit ein
unzulässiger Verzicht auf die Mitgestaltung der
künftigen Betriebsänderung vor (BAG 19.1.1999 –
1 AZR 342/98; Fitting BetrVG § 111 Rn. 10). Die
Betriebsparteien können allerdings in einer freiwil-
ligen Vereinbarung regeln, wie sie bei künftigen
Betriebsänderungen vorgehen wollen, zB einen Ab-

lauf für zukünftige Verhandlungen definieren.
Dies ersetzt aber nicht die Ausübung des Mitbestim-
mungsrechts im Einzelfall (→ Frage 108: Was ist
ein vorsorglicher Sozialplan?; → Frage 109:
Schließt ein vorsorglicher Sozialplan nachfolgende
Sozialpläne aus?). y

18. Kann ein Interessenausgleich
auch nach Durchführung einer Be-
triebsänderung verhandelt bzw. abge-
schlossen werden?

Ist eine Betriebsänderung bereits vollzogen, ist
ein Interessenausgleich nicht mehr notwendig (Fit-
ting BetrVG §§ 112, 112 a Rn. 11). Der Zweck ei-
nes Interessenausgleichs kann in dieser Situation
nicht mehr erreicht werden. Die Betriebsparteien
können allerdings in diesem Fall eine Vereinbarung
abschließen, um für die bereits durchgeführte Maß-
nahme im Nachhinein Regelungen zu schaffen.
Der Betriebsrat kann bspw. dokumentieren, dass er
die bereits durchgeführte Betriebsänderung befür-
wortet (→ Frage 204: Was ist ein Nachteilsaus-
gleich? ff.). Diese Vereinbarung können die Be-
triebsparteien unter Umständen auch Interessenaus-
gleich nennen.

→ Muster 1: Übersicht - Ablauf Verhandlungen
bei Betriebsänderung y

19. Welche Besonderheiten gelten
für einen Interessenausgleich im Ten-
denzbetrieb?

In Tendenzbetrieben gem. § 118 Abs. 1 BetrVG
hat der Arbeitgeber nicht die Verpflichtung, mit dem
Betriebsrat einen Interessenausgleich zu versuchen.
In Tendenzbetrieben sind die §§ 111 bis 113 BetrVG
nur insoweit anzuwenden, als sie den Ausgleich
und die Milderung wirtschaftlicher Nachteile für
die Arbeitnehmer infolge von Betriebsänderungen
regeln. Die Formulierung „nur insoweit anzuwen-
den" zeigt, dass das Gesetz in Tendenzbetrieben
bei Betriebsänderungen ein Weniger an Beteiligung
des Betriebsrats verlangt (BAG 30.3.2004 – 1 AZR
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Muster 1: Übersicht - Ablauf Verhandlungen bei Betriebsänderung
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